
Schulordnung  
     
I. Vorwort
Die  Schule  ist  die  gemeinsame  Arbeitsstätte  für  Schülerinnen  und  Schüler,  Lehrerinnen  und  Lehrer.  Diese 
Schulordnung soll das Zusammenleben so weit regeln, dass wir alle uns vor Nachteilen und gesundheitlichen 
Schäden bewahren.  Grundsätzlich sollten  wir alle uns so verhalten,  dass wir dem Wohle der Allgemeinheit 
dienen  und  das  soziale  Gefüge  unserer  Schule  mitgestalten  helfen,  indem  wir  durch  gegenseitige 
Rücksichtnahme den Bereich der Freiheit der anderen anerkennen und außerdem privates sowie öffentliches 
Eigentum schützen. 
Alle  Lehrerinnen  und  Lehrer  im  Schulzentrum  sind  allen Schülerinnen  und  Schülern  gegenüber 
weisungsberechtigt.
Schülerinnen und Schüler,  die  gegen die  vorgegebenen Regeln verstoßen,  haben mit  disziplinarischen 
Maßnahmen zu rechnen.
(Selbstverständlich  gilt  diese  Schulordnung  für  alle,  obwohl  aus  textlichen  Gründen  auf  die  Anrede  „Sie“ 
verzichtet wird.)

II. Einzelne Bereiche
A Schulweg

1. Im Interesse deiner Sicherheit benutze nur die vorgesehenen Rad- und Fußwege; nur dort bist du auf 
dem Schulweg versichert.

2. Für Fahrräder sind Unterstellmöglichkeiten, für Mofas ausgewiesene Parkplätze vorhanden, die genutzt 
werden müssen.

3. Benutze beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes die zugewiesenen Ein- und Ausgänge.

B Vor dem Unterricht
1. Im Allgemeinen wird die Schule um 7.15 Uhr geöffnet.
2. Wenn du ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt, kannst du dich während der Wartezeiten am Anfang 

bzw. am Ende des Unterrichts im Cafeteria-Bereich und der Eingangshalle aufhalten.
3. Um den Unterricht anderer nicht zu stören, darfst du dich während der Unterrichtszeit grundsätzlich 

nicht auf den Fluren aufhalten.
4. Zu den bekannten Stundenanfangszeiten nimmst du deinen Platz ein, Schülerdienste (z.B. das Besorgen 

von Kreide und Karten) sind vor der Stunde zu erledigen.
5. Wenn 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn die Fachlehrerin oder der Fachlehrer noch nicht in der Klasse 

ist, informiert die Klassensprecherin oder der Klassensprecher  das  Sekretariat. 
6. Bei Veranstaltungen im Forum werden die Klassen von den Lehrerinnen und Lehrern der betreffenden 

Stunde aus dem Klassenraum oder Fachraum abgeholt und in das Forum begleitet. 

C  Pausenregeln
1. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen VI bis OIII gehen zu Beginn der großen Pausen auf den 

Pausenhof,  in die Cafeteria oder die Eingangshalle. Den Schülerinnen und Schülern der UII und der 
Oberstufe  stehen  in  den  Pausen  auch  ihre  Unterrichtsräume  (Oberstufe  auch  Oberstufenraum)  als 
Aufenthaltsbereich zur Verfügung.

        Die Flure vor dem Lehrerzimmer und dem Sekretariat sowie die Verwaltungsgänge sind generell kein  
       Aufenthaltsbereich für Schülerinnen und Schüler . 

2. Schülerinnen und Schüler der Klassen VI bis OIII gehen nur über die Abgänge A und B auf den Hof, in 
die Cafeteria, die Eingangshalle, zum Lehrerzimmer oder ins Sekretariat.  
Aus den Fachräumen begeben sich Schülerinnen und Schüler direkt in die Pausenbereiche. Taschen u.ä. 
können vor den Fachräumen abgelegt werden, allerdings so, dass sie Fluchtwege nicht blockieren.
Zum Sportunterricht wird der direkte Weg durch den Haupteingang genommen. Nur Klassen, die in der 
folgenden  Stunde  Sportunterricht  haben,  dürfen  sich  auf  dem  Hof  vor  der  Halle  in  einem 
gekennzeichneten  Bereich aufhalten. Dieser Bereich ist kein allgemeiner Pausenhof .
Schülerinnen  und  Schüler,  die  vom  Sportunterricht  kommen,  begeben  sich  unverzüglich  in  das 
Schulgebäude  oder auf den Pausenhof. 
Der Südeingang vor dem Lehrerzimmer ist ausschließlich Zugang für Lehrkräfte.

3. In der Regenpause halten sich die Schülerinnen und Schüler der Klassen VI-OIII im Erdgeschoss  auf , 
nicht in den Treppenaufgängen. 



4. Das Herumtoben, Ballspielen sowie Sitzen oder Liegen auf dem Boden ist in allen Pausenbereichen des 
Erdgeschosses und den Gängen der ersten und zweiten Etage grundsätzlich untersagt. Verkehrs- und 
Fluchtwege dürfen nicht blockiert werden.

5. Der Aufenthalt im Cafeteria-Bereich ist während der Pausen und der Mittagszeit allen Schülerinnen 
und Schülern nur zum Verzehr der hier gekauften Getränke und Speisen gestattet. Offene Getränke 
(z.B. Kaffee, Tee oder Kakao), warme Speisen, Salate oder Nachspeisen dürfen nicht außerhalb der 
Cafeteria zu sich genommen  werden.
In Freistunden und nach dem Mittagsbetrieb ist der Aufenthalt in der Cafeteria  auch ohne Verzehr 
erlaubt. Die Tische und Stühle dürfen in diesem Bereich nicht ohne Erlaubnis neu gruppiert werden.

6. In den großen Pausen benutzen die Schülerinnen und Schüler der VI bis OIII  nur die Toiletten im 
Erdgeschoss. Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume.

D Besondere Hinweise
1. Jede Schülerin und jeder Schüler ist für die Sauberkeit auf dem Schulgelände und im Schulgebäude mit 

verantwortlich und hat Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen.  
2. Der Tafeldienst leert täglich die Papierkörbe und schließt die Fenster nach Unterrichtsschluss.

An Reinigungstagen  stellen  die  Schülerinnen und Schüler  nach Unterrichtsschluss  alle  Stühle  ihres 
Raumes auf die Tische.

3. Das  Schulgelände  darfst  du  während  der  Schulzeit  –  um  deiner  Sicherheit  willen  –  nur  mit  der 
Genehmigung einer Lehrerin  oder eines Lehrers  verlassen.  Für Volljährige der Oberstufe gilt  eine 
Sonderregelung.
Solltest du den Unterricht aus Krankheitsgründen vorzeitig verlassen, um zum Arzt oder nach 
Hause zu gehen, musst du dich bei der Lehrkraft der betreffenden Stunde sowie im Sekretariat 
abmelden.

4. Um niemanden zum Diebstahl zu verleiten, solltest du Geld und Wertsachen zu Hause lassen.
5. Fundsachen gibst du beim Hausmeister ab. Solltest du selbst etwas verloren haben, kannst du es dort 

eventuell wieder finden.
6. Verboten  ist  alles,  was  bei  anderen  und  bei  dir  selbst  zu  Verletzungen  führen  kann,  z.B. 

Schneeballwerfen.  Aus  dem gleichen  Grunde  gehören  gefährliche  Gegenstände,  z.B.  Klappmesser, 
Fahrtenmesser,  Schleudern, Wurfpfeile u.ä., nicht in die Schule.

7. Handys müssen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ausgeschaltet sein. Sie dürfen nur 
nach Genehmigung durch eine Lehrkraft benutzt werden.  Außerdem ist jegliche Art von Ton- oder 
Bildaufzeichnung ohne ausdrückliche Genehmigung durch die Schulleitung verboten.

8. Aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen solltest Du auf das Mitbringen von MP3-Playern, Walkmen 
u. ä.  verzichten.  Auf jeden Fall  darfst  Du ein solches Gerät  nur in den Pausen und „Freizeiten“ 
verwenden,  und  auch  nur  dann,  wenn  dadurch  keine  Beeinträchtigung  im  Schulalltag  auftritt  (in 
Gesprächen mit anderen sind z. B. die Kopfhörer abzunehmen und das Gerät ist auszuschalten).

9. Das Kaugummikauen ist in der Schule verboten.
10. Das Mitbringen und der Genuss von Alkohol und anderen Drogen auf dem Schulgelände sind ebenfalls 

verboten.
11. Bei Unfällen wende dich bitte unverzüglich an das Sekretariat.

E  Hinweise für Eltern

Wir bitten Sie, die Arbeit an der Schule zu unterstützen, indem Sie Ihre Kinder anhalten, diese Schulordnung im 
Interesse aller zu befolgen.

1. Sollte Ihr Kind die Schule nicht besuchen können, informieren Sie das Sekretariat möglichst umgehend, 
bitte spätestens am dritten Tag. Zusätzlich muss jedes  Fehlen schriftlich begründet werden. 

2. Bis zu 6 Tagen im Monat  kann  die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer Ihr Kind – aber nur auf 
begründeten  schriftlichen  Antrag  –  beurlauben.  Darüber  hinausgehende  Anträge  richten  Sie  bitte 
schriftlich an den Schulleiter, ebenso Anträge auf Beurlaubung vor oder nach den Ferien.

3. Einer Befreiung vom Sportunterricht bis zu 4 Wochen können wir nur bei Vorlage eines schriftlichen 
ärztlichen  Attestes  entsprechen.  Bei  weitergehenden  Befreiungen  erbitten  wir  gegebenenfalls  ein 
amtsärztliches Gutachten.

4. Sollten Sie Ihr Kind – aus welchen Gründen auch immer – von der Schule abmelden, bedarf es eines 
formlosen Schreibens mit Angabe des Grundes und ggf. der aufnehmenden Schule.
Das  Abgangs-  oder  Übergangszeugnis  wird  erst  ausgehändigt,  wenn die  Schülerin/der  Schüler  alle 
Bücher und sonstiges Schuleigentum (z.B. Schülerausweis/ Fahrausweis) zurückgegeben hat.

5. Um  ordnungsgemäßen  Unterricht  zu  gewährleisten,  können  Fahrschülerinnen  und  Fahrschüler 
grundsätzlich  nicht vorzeitig aus dem Unterricht entlassen werden.
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